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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Dr. Markus Büchler, 
Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Patrick Friedl, Barbara Fuchs, Mia Goller, Christian 
Hierneis, Paul Knoblach, Ursula Sowa, Martin Stümpfig, Laura Weber und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fahrgastbeirat für die Bayerische Eisenbahngesellschaft endlich einführen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Einrichtung eines Fahrgastbeirates für den 
vom Freistaat bestellten Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu veranlassen. Der 
Fahrgastbeirat soll die Interessen der SPNV-Nutzerinnen und –Nutzer vertreten. Er soll 
ein beratendes Gremium sein und das Bindeglied zwischen den Fahrgästen und dem 
Freistaat als Aufgabenträger für den SPNV darstellen. 

 

 

Begründung: 

Fahrgastbeiräte haben sich erfolgreich bei vielen Verkehrsunternehmen, Verkehrsver-
bünden oder Aufgabenträgern etabliert. Einige Bundesländer sehen Fahrgastbeiräte in 
ihren ÖPNV-Gesetzen vor. Für den vom Freistaat bestellten SPNV gibt es – anders als 
beispielsweise in Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein – keinen Fahrgastbei-
rat. Es fehlt eine institutionalisierte Einbindung der Fahrgäste in die Bestellpolitik der 
Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG). Durch seine Arbeit soll der Fahrgastbeirat 
zu einem attraktiven und nachhaltigen SPNV im Freistaat beitragen. Der Fahrgastbeirat 
hätte eine beratende Funktion gegenüber dem Freistaat und würde ihn bei der Ent-
scheidungsfindung unterstützen. Der Fahrgastbeirat könnte folgende Aufgaben erfül-
len: 

─ Er bündelt Verbesserungsvorschläge von Mitgliedern und Fahrgästen, die den vom 
Freistaat bestellten SPNV betreffen und nicht von anderen Gremien bearbeitet wer-
den. Der Fahrgastbeirat berät über die Vorschläge und spricht gegebenenfalls Emp-
fehlungen gegenüber dem Freistaat aus. 

─ Er gibt selbst Anregungen und macht Vorschläge gegenüber dem Freistaat, um die 
Akzeptanz des SPNV zu verbessern und seine Attraktivität zu erhöhen. 

─ Bei Bedarf beteiligt er bei bestimmten Themen (zum Beispiel Fragen der Barriere-
freiheit) auch externe Experten. 

─ Er informiert die Öffentlichkeit über die Ergebnisse seiner Arbeit. 

─ Zusammenarbeit mit regionalen Fahrgastbeiräten.  

Da es in Bayern keine Fahrplanmitbestimmung und auch keinen Qualitätsanwalt für die 
Fahrgäste wie in Baden-Württemberg gibt, sollte es wenigstens einen Fahrgastbeirat 
geben. 
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Der Fahrgastbeirat könnte organisatorisch von der BEG unterstützt werden. Der Fahr-
gastbeirat sollte sich aus Vertreterinnen und Vertretern ausgewählter Verbände und 
SPNV-Nutzerinnen und -Nutzern zusammensetzen. 
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